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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

In seinem Bericht über die Rolle und den zukünftigen Bestand des Grenzwachtkorps
in Erfüllung eines entsprechenden Postulats der SiK-NR zeigte sich der Bundesrat zwar
überzeugt davon, dass das Grenzwachtkorps mit zusätzlichen personellen Mitteln
zusätzliche Leistungen für die Sicherheit der Schweiz erbringen könnte, wies jedoch
auch darauf hin, dass die finanzpolitischen Rahmenbedingungen – insbesondere das
Einfrieren des Stellenbestandes bei der Bundesverwaltung auf dem Niveau von 2015 –
eine solche Aufstockung derzeit nicht zuliessen. Angesichts der Migrationsbewegungen
über die Mittelmeerroute, des anhaltenden Kriminaltourismus und der latenten
Terrorgefahr bleibe das Sicherheitsumfeld in absehbarer Zeit herausfordernd. Diese
Gefahren könnten jedoch nur partnerschaftlich in internationaler Kooperation
bewältigt werden und zur Unterstützung der europäischen Grenzschutzagentur sei die
EZV gemäss den Vorgaben der politischen Behörden durchaus in der Lage. In einer
ausserordentlichen Lage stehe zudem die Armee bereit, Unterstützung zu bieten, wenn
auch deren Einsatz nicht zum Regelfall werden sollte. 1

BERICHT
DATUM: 25.05.2016
KARIN FRICK

In Erfüllung eines Postulates der SiK-NR veröffentlichte der Bundesrat im September
2021 einen Bericht zur Frage: Kann der Personalbestand im Grenzwachtkorps
aufgrund der Personalreduktion im Zusammenhang mit DaziT bis 2026 aufgestockt
werden? Anders als im Postulat angedacht, befürworte der Bundesrat keinen
Stellenabbau in der EZV zugunsten eines Stellenaufbaus im GWK. Vor dem Hintergrund
des Programms DaziT, welches Prozesse vereinfachen und eine wirkungsvolle
Digitalisierung erreichen soll, sei es sinnvoll, den Einsatz der freiwerdenden Ressourcen
in der EZV im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzepts der künftigen
Kontrolltätigkeit zu planen. Es soll daher künftig – statt wie bisher je separate
Fachpersonen für den Zoll und die Grenzwacht – ein neues Berufsbild
«Fachspezialist/-in Zoll und Grenzsicherheit» geben. Mit dieser Ausbildung sollen
Mitarbeitende über Basiskenntnisse in den Kontrollbereichen Waren, Personen und
Transportmittel sowie über eine Spezialisierung innerhalb einer dieser Bereiche
verfügen. Dadurch seien sie flexibler einsetzbar und das Ziel eines bedarfsgerechten
Einsatzes von Mitarbeitenden werde erreicht, erklärte der Bundesrat. 2

BERICHT
DATUM: 17.09.2021
LUKAS LÜTOLF

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2021: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand auch 2021 vor allem aufgrund seiner Entscheide im Rahmen der
Covid-19-Pandemie im Fokus – wobei er je nach Verlauf der Fallzahlen dafür kritisiert
wurde, mit zu viel Macht ausgestattet zu sein und zu viele Massnahmen zu ergreifen,
oder aber dafür, in Anbetracht der Lage zu wenig zu tun. Die über 60 Prozent Ja-
Stimmen bei beiden Covid-Referenden (im Juni und im November) können freilich auch
als ziemlich breite Unterstützung der bundesrätlichen Massnahmen-Politik interpretiert
werden. Covid-19 bzw. vielmehr das Argument, dass gerade die Pandemie zeige, wie
stark die Arbeitsbelastung der sieben Mitglieder der Landesregierung zunehme, stand
Pate für die Forderung nach einer Erhöhung der Zahl der Bundesratsmitglieder auf
neun – eine Forderung, die seit 1848 schon zwölf Mal gescheitert war. Zwar stiess die
Idee in der Wintersession im Nationalrat auf offene Ohren, das Anliegen wird aber im
nächsten Jahr im Ständerat wohl auf mehr Widerstand stossen – die SPK-SR hatte sich
bereits im Juni dagegen ausgesprochen. Als Institution war die Regierung ansonsten im
Vergleich zu früheren Jahren seltener Gegenstand der medialen Berichterstattung. Das
dürfte auch damit zu tun haben, dass im Berichtsjahr für einmal vergleichsweise selten
über mögliche Rücktritte von Magistratinnen und Magistraten spekuliert wurde. Seit
nunmehr drei Jahren ist die Zusammensetzung der Exekutive unverändert. 

Auch für die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung wird Covid-19 Folgen haben.

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
MARC BÜHLMANN
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Aufgrund der Erfahrungen, die beim Lockdown gemacht worden waren, forderten
mehrere Vorstösse, dass der Bund mittels dezentralisierter und digitalisierter
Arbeitsplätze im Sinne von Homeoffice nachhaltiges Arbeiten ermöglichen soll. Beide
Räte hiessen eine entsprechende Motion gut und rannten damit beim Bundesrat offene
Türen ein. Nicht einig waren sich die Räte hingegen bei der Frage, ob für die obersten
Kader der sieben grossen Bundesunternehmen ein Lohndeckel gesetzlich
festgeschrieben werden soll. Der Ständerat lehnte die Forderung, die auf eine
parlamentarische Initiative aus dem Jahr 2016 zurückgeht, ab, der Nationalrat wollte
auch in der Wintersession weiter an ihr festhalten. 

Auch im Parlament war Covid-19 nach wie vor Thema Nummer 1. Nicht nur war das Virus
Gegenstand zahlreicher inhaltlicher Debatten, sondern es zwang auch im Bundeshaus
zu unterschiedlichen Verhaltensmassnahmen: Zwar konnten im Gegensatz zu 2020 alle
Sessionen im Bundeshaus stattfinden, allerdings mussten auch im Parlament je nach
Pandemiesituation die Masken- oder Zertifikatspflicht eingehalten werden. Zudem
sollten Plexiglasscheiben an den Plätzen in den Ratssälen zusätzlichen Schutz vor dem
Virus gewähren. Auch unter Pandemie-bedingt erschwerten Arbeitsbedingungen
wurden Beschlüsse gefasst, die den Parlamentsbetrieb wohl nachhaltig verändern
werden: So einigten sich beide Kammern auf ein neues Differenzbereinigungsverfahren
bei Motionen. Nicht zuletzt sollen im Ständerat künftig sämtliche Abstimmungsresultate
veröffentlicht werden. Nach 20-jähriger Opposition und nicht weniger als acht
gescheiterten Vorstössen wird also auch die «Dunkelkammer Ständerat», wie Thomas
Minder (parteilos, SH) sie nach der 2014 eingeführten elektronischen Abstimmung bei
Gesamt- und Schlussabstimmungen bezeichnet hatte, vollständig ausgeleuchtet. Ob
dies nun zu einem «Transparenzexzess» und einer Änderung der Diskussionskultur in
der «Chambre de réflexion» führen wird, wie dies die ablehnende Minderheit
befürchtete, wird sich weisen. 

Das Verhältnis zwischen Legislative und Judikative war im vergangenen Jahr aus zwei
gewichtigen Gründen Gegenstand von Diskussionen. Auf der einen Seite führten die im
November an der Urne mit 31.9 Prozent Ja-Stimmenanteil recht deutlich abgelehnte
Justizinitiative sowie der im Parlament verworfene Gegenvorschlag zur Frage, ob die
Wahl von Bundesrichterinnen und Bundesrichtern durch das Parlament die
Unabhängigkeit der dritten Gewalt beeinträchtige. Auf der anderen Seite zeigten die
Schwierigkeiten mit der Besetzung der Bundesanwaltschaft – gleich dreimal musste die
Stelle ausgeschrieben werden, bis in der Herbstsession ein neuer Bundesanwalt gewählt
werden konnte – und die vorgängigen Diskussionen um die Erhöhung der Alterslimite in
der höchsten Strafbehörde, wie schwierig es für das Parlament ist, bei der Besetzung
von Gerichtsstellen ideologische Gesichtspunkte der Sachpolitik unterzuordnen – so
die Kommentare in einigen Medien.

Auch das Funktionieren der direkten Demokratie war 2021 Gegenstand politischer
Diskussionen. Das Parlament hiess einen Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative gut,
der teilweise weiter geht, als von den Initiantinnen und Initianten verlangt. Das
Initiativkomitee zog in der Folge sein Begehren zurück. Mit der Änderung des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte müssen Parteien ab dem Herbst 2022 ihre
Budgets und insbesondere Spenden über CHF 15'000 offenlegen und auch Komitees
von Wahl- und Abstimmungskampagnen, die mehr als CHF 50'000 aufwenden, haben
ihre Finanzeinkünfte auszuweisen. 
Vom Tisch ist hingegen die Möglichkeit, Staatsverträge dem obligatorischen
Referendum zu unterstellen. Der Ständerat hatte sich zwar für diesen Ausbau der
direkten Demokratie eingesetzt, der Nationalrat wollte aber definitiv nichts davon
wissen. Noch hängig ist hingegen ein Entscheid, mit dem allenfalls ein Ausbau
partizipativer Elemente im politischen System der Schweiz umgesetzt würde. Noch
2020 hatte sich der Nationalrat dafür ausgesprochen, einer parlamentarischen
Initiative, mit der die Einführung des Stimmrechtsalters 16 gefordert wird, Folge zu
geben. Auch die SPK-SR konnte sich für den Vorstoss erwärmen. Allerdings machte die
SPK-NR im November mit Verweis auf einige kantonale Abstimmungen, bei der die
Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters auf grosse Skepsis gestossen war, einen
medial stark beachteten Rückzieher – dieses Anliegen wird wohl zukünftig noch zu
reden geben. Viel zu reden und zu schreiben gab im Berichtsjahr zudem ein Jubiläum,
das auch als Zeugnis dafür gelesen werden kann, dass die direkte Demokratie
strukturelle Minderheiten ausserhalb des Entscheidsystems tendenziell benachteiligt:
1971 – also vor 50 Jahren – war das Frauenstimm- und -wahlrecht eingeführt worden –
allerdings erst im zweiten Versuch und sehr lange nach den meisten anderen
demokratischen Staaten. 
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Im Gegensatz zum Vorjahr, als eine Volksabstimmung hatte verschoben und
verschiedene Fristen hatten verlängert werden müssen, hatte die Pandemie 2021 keine
unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren der direkten Demokratie. Ganz
ohne Covid-19 ging es aber auch 2021 nicht: Die Schweizer Stimmbevölkerung war dabei
die einzige weltweit, die – wie eingangs erwähnt – zweimal an die Urne gerufen wurde,
um über denjenigen Teil der Massnahmen zu befinden, der von Bundesrat und
Parlament in ein separates Gesetz gegossen worden war. Zwar wurde die Kampagne
insbesondere zur zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes teilweise sehr emotional
geführt, im Anschluss an den Urnengang legten sich die Emotionen aber zumindest
gegen aussen wieder etwas. Die nicht nur beim zweiten Covid-Referendum, sondern
auch bei der Kampagne zum CO2-Gesetz, der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative
aussergewöhnlich hart geführten Auseinandersetzungen dürften mit ein Grund sein,
weshalb die direkte Demokratie mehr Medienaufmerksamkeit generierte als in den
beiden Jahren zuvor. 3

Jahresrückblick 2022: Institutionen und Volksrechte

Spätestens seit dem Rücktritt von Ueli Maurer als Bundesrat Ende September
dominierte die Suche nach seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger den
Themenbereich «Institutionen und Volksrechte» (vgl. Abbildung 1 der APS-
Zeitungsanalyse). Mit dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga Ende November standen
im Dezember 2022 gleich zwei Bundesratsersatzwahlen an. Maurer hatte seinen
Rücktritt mit dem Wunsch begründet, noch einmal etwas Neues machen zu wollen, und
Simonetta Sommaruga hatte sich entschieden, in Folge eines Schlaganfalles ihres
Mannes ihr Leben neu auszurichten. Wie bei Bundesratsersatzwahlen üblich, überboten
sich die Medien mit Spekulationen, Expertisen, Interpretationen und Prognosen. Bei der
SVP galt die Kandidatur von Hans-Ueli Vogt (svp, ZH), der sich 2021 aus der Politik
zurückgezogen hatte, als Überraschung. Dennoch zog ihn die SVP-Fraktion anderen
Kandidatinnen und Kandidaten vor und nominierte ihn neben dem Favoriten Albert
Rösti (svp, BE) als offiziellen Kandidaten. Bei der SP sorgte der sehr rasch nach der
Rücktrittsrede von Simonetta Sommaruga verkündete Entscheid der Parteileitung, mit
einem reinen Frauenticket antreten zu wollen, für Diskussionen. Die medialen Wogen
gingen hoch, als Daniel Jositsch (ZH) dies als «Diskriminierung» bezeichnete und seine
eigene Bundesratskandidatur verkündete. Die SP-Fraktion entschied sich in der Folge
mit Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) und Eva Herzog (sp, BS) für zwei Kandidatinnen.
Zum Nachfolger von Ueli Maurer wurde bereits im 1. Wahlgang Albert Rösti mit 131 von
243 gültigen Stimmen gewählt. Hans-Ueli Vogt hatte 98 Stimmen erhalten (Diverse: 14).
Für die SP zog Elisabeth Baume-Schneider neu in die Regierung ein. Sie setzte sich im
dritten Wahlgang mit 123 von 245 gültigen Stimmen gegen Eva Herzog mit 116 Stimmen
durch. Daniel Jositsch hatte in allen drei Wahlgängen jeweils Stimmen erhalten – deren
6 noch im letzten Umgang. Die Wahl der ersten Bundesrätin aus dem Kanton Jura wurde
von zahlreichen Beobachterinnen und Beobachtern nicht nur als Überraschung
gewertet, sondern gar als Gefahr für das «Gleichgewicht» der Landesregierung
kommentiert (Tages-Anzeiger). Die rurale Schweiz sei nun in der Exekutive
übervertreten, wurde in zahlreichen Medien kritisiert. 

Der Bundesrat stand aber nicht nur bei den Wahlen im Zentrum des Interesses.
Diskutiert wurde auch über Vor- und Nachteile einer Erhöhung der Zahl der
Regierungsmitglieder, wie sie eine parlamentarische Initiative Pa.Iv. 19.503 forderte –
es war bereits der sechste entsprechende Vorstoss in den letzten 30 Jahren. Die
Begründungen hinter den jeweiligen Anläufen variieren zwar über die Zeit – der neueste
Vorstoss wollte «die Konkordanz stärken», also mehr Spielraum für parteipolitische
aber auch für gendergerechte Vertretung schaffen – die Projekte nahmen bisher aber
stets denselben Verlauf: Auch in diesem Jahr bevorzugte das Parlament den Status quo.

Verbessert werden sollte hingegen die Krisenorganisation des Bundesrates. Dazu
überwiesen beide Kammern gleichlautende Motionen und Postulate der GPK beider
Räte, die Rechtsgrundlagen für einen Fach-Krisenstab sowie eine Gesamtbilanz der
Krisenorganisation des Bundes anhand der Lehren aus der Corona-Pandemie
verlangten. 

Auch das Parlament sollte als Lehre aus der Pandemie krisenresistenter gemacht
werden. Aus verschiedenen, von Parlamentsmitgliedern eingereichten Ideen hatte die
SPK-NR eine einzige Vorlage geschnürt, die 2022 von den Räten behandelt wurde.
Dabei sollten aber weder der Bundesrat in seiner Macht beschränkt, noch neue
Instrumente für das Parlament geschaffen werden – wie ursprünglich gefordert worden

BERICHT
DATUM: 31.12.2022
MARC BÜHLMANN
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war. Vielmehr sah der Entwurf Möglichkeiten für virtuelle Sitzungsteilnahme im Falle
physischer Verhinderung aufgrund höherer Gewalt und die Verpflichtung des
Bundesrates zu schnelleren Stellungnahmen bei gleichlautenden dringlichen
Kommissionsmotionen vor. Umstritten blieb die Frage, ob es statt der heutigen
Verwaltungsdelegation neu eine ständige Verwaltungskommission braucht. Der
Nationalrat setzte sich für eine solche ein, der Ständerat lehnte sie ab – eine Differenz,
die ins Jahr 2023 mitgenommen wird.
Nicht nur die Verwaltungskommission, auch die Schaffung einer ausserordentlichen
Aufsichtsdelegation war umstritten. Die vom Nationalrat jeweils mit grosser Mehrheit
unterstützte Idee, dass es neben der PUK und den Aufsichtskommissionen ein mit
starken Informationsrechten ausgerüstetes Gremium geben soll, das als problematisch
beurteilte Vorkommnisse in der Verwaltung rasch untersuchen könnte, war beim
Ständerat stets auf Unwille gestossen. Auch nach einer Einigungskonferenz konnten
sich die Räte nicht auf eine Lösung verständigen, woraufhin der Ständerat das Anliegen
versenkte, zumal er die bestehenden Instrumente und Akteure als genügend stark
erachtete.

Seit vielen Jahren Zankapfel zwischen den Räten ist die Frage nach der Höhe der Löhne
in der Bundesverwaltung. In diesem Jahr beendete der Ständerat eine beinahe
sechsjährige Diskussion dazu, indem er auf eine entsprechende Vorlage der SPK-SR
auch in der zweiten Runde nicht eintrat, obwohl der Nationalrat deutlich für eine
Obergrenze von CHF 1 Mio. votiert hatte. Die SPK-NR sorgte in der Folge mit einer
neuerlichen parlamentarischen Initiative für ein Verbot von «goldenen Fallschirmen»
für Bundeskader dafür, dass diese Auseinandersetzung weitergehen wird.

In schöner Regelmässigkeit wird im Parlament auch die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit diskutiert. Zwei entsprechende Motionen wurden in
diesem Jahr von der Mehrheit des Ständerats abgelehnt, da das aktuelle System, in
welchem die Letztentscheidung dem direktdemokratischen Element und nicht der
Judikative überlassen wird, so gut austariert sei, dass ein Verfassungsgericht nicht nötig
sei. Freilich ist sich das Parlament der Bedeutung der obersten Bundesgerichte
durchaus bewusst. Ein Problem stellt dort seit einiger Zeit vor allem die chronische
Überlastung aufgrund der hohen Fallzahlen dar. Daher werde gemäss Justizministerin
Karin Keller-Sutter mittelfristig eine Modernisierung des Bundesgerichtsgesetzes
geprüft, kurzfristig sei eine Entlastung aber nur durch eine Erhöhung der Zahl der
ordentlichen Richterinnen und Richter zu erreichen. Eine entsprechende
parlamentarische Initiative der RK-NR hiessen beide Kammern gut, allerdings jeweils
gegen die geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die in der Erhöhung lediglich
«Flickwerk» sah.

Die mittels direktdemokratischer Abstimmungen verhandelte Schweizer Politik zeigte
sich 2022 einigermassen reformresistent. Nachdem im Februar gleich beide zur
Abstimmung stehenden fakultativen Referenden (Gesetz über die Stempelabgaben und
Medienpaket) erfolgreich waren, wurde in den Medien gar spekuliert, ob die
Bundespolitik sich nun vermehrt auf Blockaden einstellen müsse. Allerdings passierten
dann im Mai und im September 4 von 5 mittels Referenden angegriffenen
Bundesbeschlüsse die Hürde der Volksabstimmung (Filmgesetz, Organspende, Frontex,
AHV21). Einzig die Revision des Verrechnungssteuergesetzes wurde im September an
der Urne ausgebremst. 2022 war zudem die insgesamt 25. Volksinitiative erfolgreich:
Volk und Stände hiessen die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung»
gut. Die beiden anderen Volksbegehren (Massentierhaltungsinitiative, Initiative für ein
Verbot von Tier- und Menschenversuchen) wurden hingegen abgelehnt. 

Dass in der Schweizer Politik manchmal nur ganz kleine Schritte möglich sind, zeigen die
erfolglosen Bemühungen, den Umfang an Stimm- und Wahlberechtigten zu erhöhen.
Der Nationalrat lehnte zwei Vorstösse ab, mit denen das Stimmrecht auf Personen ohne
Schweizer Pass hätte ausgeweitet werden sollen. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass das
Stimmrechtsalter in naher Zukunft auf 16 gesenkt werden wird, hat sich im Jahr 2022
eher verringert: Zwar wies eine knappe Mehrheit des Nationalrats den
Abschreibungsantrag für eine parlamentarische Initiative, welche eine Senkung des
Alters für das aktive Stimmrecht verlangt und welcher 2021 beide Kammern Folge
gegeben hatten, ab und wies sie an die SPK-NR zurück, damit diese eine Vorlage
ausarbeitet. In zwei Kantonen wurde die Senkung des Stimmrechtsalters im Jahr 2022
an der Urne aber deutlich verworfen: in Zürich im Mai mit 64.8 Prozent Nein-
Stimmenanteil, in Bern im September mit 67.2 Prozent Nein-Stimmenanteil.

Allerdings fielen 2022 auch Entscheide, aufgrund derer sich das
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halbdirektdemokratische System der Schweiz weiterentwickeln wird. Zu denken ist
dabei einerseits an Vorstösse, mit denen Menschen mit Behinderungen stärker in den
politischen Prozess eingebunden werden sollen – 2022 nahmen etwa beide Kammern
eine Motion an, mit der Einrichtungen geschaffen werden, die helfen, das
Stimmgeheimnis für Menschen mit Sehbehinderung zu gewährleisten. Zudem gaben
National- und Ständerat einer parlamentarischen Initiative für die Barrierefreiheit des
Live-Streams der Parlamentsdebatten Folge, damit auch hörgeschädigte Menschen
diesen folgen können. Andererseits verabschiedete der Bundesrat die Verordnung zu
den künftigen Transparenzbestimmungen bei Wahlen und Abstimmungen. Ob und wie
die erstmals für die eidgenössischen Wahlen 2023 bzw. für das Finanzjahr 2023
vorzulegenden Kampagnen- und Parteibudgets die politischen Debatten beeinflussen
werden, wird sich weisen. 4

Bundesrat

Wie gut hat das Krisenmanagement der Bundesverwaltung während der Covid-19-
Pandemie funktioniert? Mit dieser Frage beschäftigte sich die BK in zwei Berichten, die
zwei verschiedene Phasen «der grössten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krise
seit dem Zweiten Weltkrieg» für die Schweiz beleuchteten, wie der erste Bericht der
Bundeskanzlei zum Krisenmanagement in der Exekutive einleitete. Der erste Bericht
behandelte die Monate Februar bis August 2020; der zweite Bericht die Monate August
2020 bis Oktober 2021.  
Der erste Bericht lag am 11. Dezember 2020 vor und beschrieb folgende Ausgangslage:
Am 28. Februar hatte der Bundesrat aufgrund der raschen Verbreitung des Coronavirus
gestützt auf das Epidemiengesetz die besondere und am 16. März die ausserordentliche
Lage verkündet. Das öffentliche Leben wurde in der Folge stark eingeschränkt und «das
Krisenmanagement der Bundesverwaltung lief auf Hochtouren». Mehr als 20
Krisenstäbe und Task-Forces waren laut Bericht aktiv und Bundesrat, Departemente
und Bundeskanzlei wurden sehr stark in Anspruch genommen. Ab dem 27. April 2020
wurden die verhängten Massnahmen wieder schrittweise gelockert und am 19. Juni
2020 kehrte die Schweiz in die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz zurück, womit
sich die Krisenbewältigung vermehrt wieder vom Bund auf die Kantone verlagerte.
Bereits am 20. Mai 2020, also noch während der ausserordentlichen Lage, hatte der
Bundesrat die BK beauftragt, einen Bericht zum Krisenmanagement zu verfassen und
daraus bis Ende 2020 Empfehlungen herzuleiten. 
Dieser Bericht stützte sich auf Befragungen von Mitarbeitenden in Bundes- und
Kantonsverwaltungen, auf Interviews wichtiger Akteurinnen und Akteure aus Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft und auf Dokumentenanalysen. Im Grossen und Ganzen
zogen die Verfasserinnen und Verfasser des Berichtes einen positiven Schluss bezüglich
des Krisenmanagements in der Exekutive: Die Bundesverwaltung habe mehrheitlich
«effektiv gearbeitet». Allerdings wurde auf Mängel in der Effizienz des
Krisenmanagements hingewiesen. Konkret beleuchtete der Bericht fünf
Themenbereiche, zu denen konkrete Empfehlungen formuliert wurden: 
Das erste Themenfeld umfasste die Zusammenarbeit mit den Kantonen, die zwar gut
funktioniert habe, bei der aber Unklarheit hinsichtlich Zuständigkeiten und
Informationsaustausch bestehe. Hier brauche es klar definierte Kontaktstellen und
geregelte Informationsprozesse. Die Kantone müssten zudem angehört und informiert
werden, bevor der Bundesrat eine Entscheidung fälle und bevor die Medien die
entsprechenden Informationen erhalten. Beim Übergang von der ausserordentlichen in
die besondere Lage müsse zudem die Koordination zwischen Bund und Kantonen
verstärkt werden. 
Der zweite Themenbereich behandelte die Entscheidungsgrundlagen und
Notverordnungen – im Bericht als «Produkte» bezeichnet. Diese seien von guter
Qualität gewesen, allerdings hätten sich die Kantone präzisere Erläuterungen zu den
Verordnungen gewünscht. Schlecht funktioniert habe das Daten- und
Informationsmanagement, weil sich die verschiedenen Informationsübermittlungs- und
-aufbereitungssysteme als wenig kompatibel erwiesen hätten. 
Zwar seien die rechtlichen Grundlagen und Krisenpläne – Gegenstand des dritten
Themenfeldes – vorhanden und klar gewesen und hätten eine «situationsgerechte
Reaktion» erlaubt. Zu wenig vorbereitet sei man jedoch auf die Planung, Beschaffung,
Finanzierung und Lagerhaltung kritischen Materials (z.B. medizinischer Güter) gewesen.
Zudem habe es an Regeln für die Zusammensetzung und Koordination von Krisenstäben
gefehlt. Das Bundespersonal müsse künftig besser auf Krisen vorbereitet und für einen
flexibleren Kriseneinsatz geschult werden. 
Im vierten Themenfeld sei der Einbezug von externen Akteurinnen und Akteuren – etwa
aus Wissenschaft oder Wirtschaft – «in ausreichendem Masse» erfolgt, so der Bericht.

BERICHT
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.24 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allerdings habe dieser wenig systematisch und teilweise zu spät stattgefunden. Die
entsprechenden, bereits existierenden Netzwerke sollten deshalb ausgebaut werden,
empfahl der Bericht. 
Das fünfte Themenfeld war der Kommunikation gewidmet. Dank seiner «durchwegs als
positiv und vertrauensbildend bewerteten» externen Kommunikation sei der Bundesrat
«als kohärent agierendes Gremium wahrgenommen» worden, so der Bericht. Die
verwaltungsinterne Kommunikation sei hingegen bei den Befragungen als nicht
rechtzeitig und unpräzis kritisiert worden. Hier brauche es eine Verbesserung der
Informationswege. 

In einer Medienmitteilung wies der Bundesrat darauf hin, dass beim Verfassen des
Berichts nicht absehbar gewesen sei, dass nach der ersten Pandemiewelle noch eine
«schwierigere zweite» Welle folgen würde. Der Bericht werde entsprechend genutzt,
um das aktuelle, dieser ersten Welle folgenden Krisenmanagement zu verbessern und
um einige Empfehlungen rasch umzusetzen. Im zweiten Bericht sei dann zu
untersuchen, weshalb das Krisenmanagement, das sich in der ersten Welle bewährt
habe, «mit der zweiten Welle in viel grössere Schwierigkeiten geriet». 5

Der zweite Bericht der Bundeskanzlei zur «Auswertung des Krisenmanagements der
Bundesverwaltung in der Covid-19-Pandemie», der am 22. Juni 2022 vorgelegt wurde,
beleuchtete die zweite Phase der Covid-19-Krise von August 2020 bis Oktober 2021. Die
Evaluation habe sich auf die Zusammenarbeit mit den Kantonen, mit der Wissenschaft
und mit anderen Ländern konzentriert, so der Bericht. Wie schon für den ersten
Bericht waren erneut verschiedene Akteurinnen und Akteure online befragt und
interviewt worden. Darüber hinaus wurden ein Bericht über einen internationalen
Vergleich wissenschaftlicher Politikberatung und bereits bestehende Evaluationen
beigezogen, sowie Themenworkshops zu spezifischen Fragen durchgeführt. Aus diesen
verschiedenen Grundlagen gehe insgesamt hervor, dass das Krisenmanagement zu
Beginn der zweiten untersuchten Phase, also im Herbst und Winter 2020 von den
Befragten wesentlich kritischer beurteilt wurde als in den nachfolgenden
Zeitabschnitten (Frühling bis Herbst 2021). Die verschiedenen Erkenntnisse wurden im
Bericht in neun Handlungsfelder unterteilt, in denen Handlungsbedarf bestehe, dem
mit insgesamt 13 Empfehlungen nachgegangen werden soll.  
Handlungsfeld 1 betraf die Krisenorganisation der Bundesverwaltung selber. In einer
«komplexen Krise» brauche es mehr interdepartementale Zusammenarbeit, um eine
ganzheitliche Übersicht behalten zu können, so der Bericht. Es seien entsprechende
Gefässe zu schaffen und auf strategischer Ebene zu bestimmen, wer welche Aufgaben
und Verantwortlichkeiten übernehmen soll. Auf operativer Ebene soll geregelt werden,
wie das Krisenmanagement zwischen Departementen organisiert und koordiniert
werden soll. Der Bericht forderte, dass das VBS und die BK federführend
entsprechende Vorschläge ausarbeiten. 
Handlungsfeld 2 fasste die Probleme bei der Koordination zwischen Bund und
subnationalen Behörden zusammen. Eine verbesserte Koordination brauche es laut
Bericht insbesondere beim Wechsel von der ausserordentlichen Lage – hier ist der
Bund für das Krisenmanagement verantwortlich – zur besonderen Lage – hier stehen
die Kantone stärker in der Verantwortung. Auch in der ausserordentlichen Lage muss
der Bund die Kantone freilich vor dem Beschluss einer (Not-)Verordnung anhören. Im
Gegensatz zu den medialen Diskussionen, in denen die «Krisentauglichkeit des
Föderalismus» in Frage gestellt worden seien, würden die Befragungsdaten des
Berichts eher darauf hindeuten, dass der Föderalismus die Prozesse zwar verlangsamt
habe, «aber am Ende zu besseren und adäquateren Lösungen» geführt habe. Trotzdem
müssten die Kantone künftig besser ins Krisenmanagement einbezogen werden, indem
etwa auch der Informationsfluss zwischen den föderalen Ebenen verbessert werde. Der
Bericht empfahl, weitere Massnahmen in diesem Handlungsfeld auch auf der Basis des
Berichts der KdK zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen während der Krise
auszuarbeiten.
In Handlungsfeld 3 wurde die Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit der
Wissenschaft problematisiert. Insgesamt habe die Pandemie die Bedeutung des
Einbezugs wissenschaftlicher Expertise deutlich aufgezeigt. Diese müsse künftig besser
und systematischer organisiert werden. Ständige wissenschaftliche Beiräte, die in
anderen Ländern etabliert seien, seien in der Schweiz eher selten. Auch die Covid-
Task-Force, sei auf Initiative der Wissenschaft Ende März 2020 lediglich als Ad-hoc-
Beratungsgruppe gegründet worden. Wissenschaftliche Beratung sei aber nicht nur
durch diese «Science Task Force» angeboten worden, sondern auch mittels bereits
bestehender Strukturen (z.B. in Form von ausserparlamentarischen Kommissionen, wie
etwa der Eidgenössischen Kommission für Impffragen). In seiner Empfehlung wies der
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Bericht zudem auf ein Postulat von Matthias Michel (fdp, ZG; Po. 20.3280) hin, das
einen Massnahmenkatalog zum besseren und präventiven Einbezug der Wissenschaft in
Krisensituationen fordert. 
Die Zusammenarbeit zwischen Bundesverwaltung und Parlament während der Krise
war Gegenstand von Handlungsfeld 4. Die Befragten seien in der übergrossen Mehrheit
der Meinung, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert habe. Problematisch sei aber
die Arbeitsbelastung gewesen. Für das Parlament sei diese deshalb hoch gewesen, weil
zwischen den Sessionen keine dringlichen Bundesgesetze verabschiedet werden
konnten und deshalb während der Sessionen mit diesen zusätzlichen Traktanden noch
mehr Geschäfte zu behandeln gewesen seien als normal. Die Verwaltung wiederum
musste eine sehr hohe Zahl an Vorstössen (insbesondere Fragen und Interpellationen)
beantworten, «in denen oft dieselben oder sehr ähnliche Fragen gestellt wurden». Aber
auch die verlangte höhere Präsenz bei Kommissionssitzungen habe das aufgrund der
Krise bereits stark geforderte Bundespersonal zusätzlich belastet. Es müsse deshalb
dafür gesorgt werden, dass Parlamentsmitglieder informiert würden, ohne dass diese
mit Vorstössen operieren müssten. 
Handlungsfeld 5 beschrieb die internationale Zusammenarbeit der Bundesverwaltung.
Diese sei grundsätzlich als positiv empfunden worden, fasste der Bericht zusammen.
Das Krisenmanagement habe stark von internationalen Austausch- und
Informationsplattformen profitiert. Die Schweiz müsse trotz schwieriger Beziehung mit
der EU darauf achten, weiterhin Zugang zu diesen Informationsgrundlagen zu erhalten.
Empfohlen wurde hier eine Bestandsaufnahme von internationalen
Informationsplattformen, die für ein effektives Krisenmanagement als notwendig
erachtet würden.
In Handlungsfeld 6 wurden die personellen Ressourcen für das interne
Krisenmanagement diskutiert. Die entsprechenden rechtlichen Grundlagen
(Epidemiengesetz, Influenza-Pandemieplan Schweiz, Verordnung des Bundesstabes
Bevölkerungsschutz, Weisungen über die Sicherheitspolitische Führung des
Bundesrates, Weisungen über das Krisenmanagement in der Bundesverwaltung)
müssten revidiert werden und das «Wissensmanagement», das die Erinnerung an die
Lehren aus der Krise wach halten könne, müsse gestärkt werden. Zudem müssten
Konsultationen der verschiedenen involvierten Akteure mit Hilfe von Digitalisierung
vereinfacht werden, damit sie dem Tempo einer Krise gerecht würden. 
Handlungsfeld 7 war Personalfragen im Sinne der zusätzlichen Belastung während der
Krise gewidmet. Diese Belastung sei sehr ungleich verteilt gewesen. Bei den
federführenden Departementen und im BAG habe der Arbeitsaufwand während der
Krise «markant zugenommen», während in anderen Ämtern aufgrund der
Schutzmassnahmen die Arbeit eher geruht habe. Als problematisch wurde beurteilt,
dass keine rasche Personalaufstockung für die stark belasteten Amtsstellen möglich
gewesen war. In Zukunft müsse die «Durchhaltefähigkeit der Bundesverwaltung» durch
einen temporären Austausch von Personalressourcen zwischen verschiedenen Ämtern
geregelt und verbessert werden. 
In Handlungsfeld 8 wurde das Datenmanagement untersucht. Die unterschiedlichen IT-
Systeme und Datenformate in den Kantonen und auf Bundesebene seien eine
Herausforderung gewesen, urteilte der Bericht. Gefordert wurde entsprechend eine
Standardisierung des Datenaustausches auf nationaler Ebene. Die geplante Revision des
Epidemiengesetzes solle «zur Verwendung einheitlicher, international anerkannter
Standards für den digitalen Informationsaustausch zu übertragbaren Krankheiten»
verpflichten, so die entsprechende Empfehlung. 
Handlungsfeld 9 schliesslich widmete sich der Kommunikation während der Krise.
Mehr als zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, die Kommunikation mit den
Medien und der Bevölkerung habe gut funktioniert. Allerdings seien behördliche
Informationen zu wenig über soziale Medien verbreitet worden und hätten die
fremdsprachige Bevölkerung zu wenig gut erreicht. Dies müsse verbessert werden, so
die darauf aufbauende Empfehlung. 
Der Bericht kam zudem zum Schuss, dass es auf strategischer Ebene Grundlagen für
eine bessere Antizipation von Krisen brauche. Dies könne durch einen
systematischeren Einbezug von Fachpersonen aus Wissenschaft und Verwaltung
verbessert werden. Auch die internationale Zusammenarbeit würde helfen, frühzeitig
vor Krisen zu warnen und Szenarien für Krisenentwicklungen zu erarbeiten, mit denen
man sich adäquater vorbereiten könne.

Der Bundesrat nahm Kenntnis vom Bericht und leitete die Empfehlungen laut einer
Medienmitteilung an die Departemente und die BK zur Planung deren Umsetzung
weiter. 6
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Regierungspolitik

2013 hatte die GPK-NR in einem Bericht über die Wahl des obersten Kaders der
Bundesverwaltung sechs Empfehlungen abgegeben, für deren fünf sie im Jahr 2016
eine Nachkontrolle beschloss. Einzig die Empfehlung, sich mit Ernennungen
zurückzuhalten, hatte der Bundesrat bis zur Inspektion der GPK zu deren Zufriedenheit
umgesetzt. Die PVK, die mit der Nachkontrolle betraut worden war, legte Ende 2018
eine Kurzevaluation zu 123 Wahlgeschäften des Bundesrats zwischen 2015 und 2017 vor.
Sie kam zum Schluss, dass die Wahlverfahren deutlich überarbeitet worden waren.
Positiv hob sie dabei die Personensicherheitsprüfungen und die Schaffung von
Findungskommissionen hervor. Allerdings gebe es nach wie vor Schwächen bei der
Besetzung der Topkader durch den Bundesrat. Kritisiert wurde, dass die von den
Departementen an den Bundesrat gestellten Anträge keine Gründe für die Auswahl von
Kandidierenden und keine Vergleiche zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern
enthielten, obwohl die GPK dies empfohlen hatte. Als ursächlich machte die PVK die
diesbezüglich ungenauen Weisungen des Bundesrates und der Bundeskanzlei aus.
Zudem seien die enthaltenen Informationen oft unzureichend. So hätten in der Hälfte
der untersuchten Fälle die Interessenbindungen der Kandidierenden gefehlt. In ihrer
Medienmitteilung gab die GPK bekannt, dass sie dies als problematisch erachte. Sie
ersuchte den Bundesrat, diese Informationen systematisch einzufordern. 7
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Bundesverwaltung - Organisation

Auf der Basis eines von der FK-SR beim Eidgenössischen Personalamt angeforderten
und Mitte November veröffentlichten Berichts zur Entwicklung der Personalbestände
liess sich erstmals aufzeigen, wo in der Verwaltung Stellen geschaffen wurden. Eine
grosse Zunahme an Stellen zwischen 2007 und 2012 weist das EDA auf (+ 797 Stellen).
Darunter befanden sich insbesondere Posten im Aussendienst, aber auch aufgrund von
Schengen/Dublin oder der Einführung der biometrischen Pässe geschaffene
Arbeitsplätze. 214 neue Stellen wurden in den rund fünf untersuchten Jahren im
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation geschaffen und 135 Posten erhielt
das Bundesamt für Migration. Der Bericht zeigte auf, dass neue Politikfelder häufig auch
mit neuen Stellen einhergehen. So schlug etwa die Energiestrategie 2050 mit 31 neuen
Stellen zu Buche und die Revision des Luftfahrtgesetzes zog 46 Stellen nach sich.
Zunahmen verzeichneten insbesondere die Bereiche Verkehr (+19,8%), Gesundheit
(+17,5%), Umweltschutz und Raumordnung (+17%) sowie die soziale Wohlfahrt (+15%),
während in den Bereichen Kultur und Freizeit (-24,3%), Wirtschaft (-23,3%),
Landesverteidigung (-5,2%) und öffentliche Sicherheit (-0,4%) zwischen 2007 und 2012
Stellen abgebaut wurden. Eine Motion Brunner (svp, SG) (Mo. 11.3251), die eine
Stellenreduktion in der gesamten Bundesverwaltung gefordert hatte, um die Effizienz zu
steigern und Kosten zu sparen, wurde im Berichtjahr abgeschrieben; eine Motion Vitali
(fdp, LU) (Mo. 12.4066), welche die Einführung eines Personalplanes fordert, wurde
hingegen noch nicht behandelt. 8
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Bundesverwaltung - Personal

Nach Ansicht des Nationalrats vermag die Ausgestaltung der 1983 eingeführten
Stellenplafonierung, welche den seit 1974 geltenden Stellenstop in der
Bundesverwaltung ersetzt hatte, nicht mehr zu befriedigen. Eine vom Nationalrat
überwiesener Bericht der GPK und der Finanzkommission verlangt deshalb
insbesondere ein verbessertes System des Personalmanagements, welches für das
Parlament präzisere Informationen zur Beurteilung von Personalbegehren liefert. 9
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Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats befasste sich mit der Vertretung
der Sprachgruppen in der allgemeinen Bundesverwaltung (d.h. ohne PTT, SBB und
Regiebetriebe). Sie kam dabei zum Schluss, dass sich trotz der 1983 vom Bundesrat
erlassenen entsprechenden Weisungen die Anteile der Sprachminderheiten nicht
erhöht haben. Zwar nahm zwischen 1982 und 1990 der Anteil der Französischsprachigen
leicht von 15,1% auf 15,7% zu, der Anteil der Italienischsprachigen bildete sich jedoch
von 5,0% auf 4,8% zurück und der Anteil der Romanischsprachigen blieb bei 0,6%. 1980
hatten die Anteile dieser Sprachgruppen an der schweizerischen bzw. der gesamten
Bevölkerung 20,1%/4,0%/0,9 % bzw. 18,4%19,8%/0,8% betragen. Als Massnahmen zur
Veränderung dieses Zustandes empfahl die GPK dem Bundesrat namentlich die
Ernennung von nichtdeutschsprachigen Personalchefs und einen Ausbau der
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Übersetzungsdienste, um zu gewährleisten, dass alle Beschäftigten Texte in ihrer
Muttersprache verfassen können. 10

Die im Vorjahr auf Verlangen der CVP-Fraktion eingesetzte parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung von Organisations- und
Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundespersonals legte im Oktober
ihren ausführlichen Bericht vor. Sie hielt darin fest, dass nicht technische Probleme mit
dem EDV-System, sondern erhebliche Organisations- und Führungsdefizite die
Hauptursachen für die Missstände darstellten. Diese Defizite waren nach Ansicht der
PUK nicht bloss auf der Ebene der Pensionskasse angesiedelt, sondern auch bei der
Führung des Finanzdepartementes. Der Hauptverantwortliche für das Debakel ist für
die PUK eindeutig der im Herbst 1995 zurückgetretene sozialdemokratische Bundesrat
Stich. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur eine verfehlte Personalpolitik bei der
Besetzung von Führungsstellen, sondern auch, es versäumt zu haben, rechtzeitig eine
Analyse und Reorganisation der Kasse in die Wege zu leiten, und auf Vorhaltungen aus
dem Parlament nicht oder abwiegelnd reagiert zu haben. Aber auch der
Gesamtbundesrat wurde von der Kritik nicht ausgenommen: aus Rücksicht auf den Chef
des EFD habe er seine Rolle als Oberaufsichtsgremium erst spät und auch dann bloss
zögerlich wahrgenommen.

Die SP-Spitze reagierte heftig auf die Anschuldigungen gegen ihren alt Bundesrat und
liess am Bericht und seinen Verfassern (darunter auch die SP-Abgeordneten Leemann,
ZH und Plattner, BS) kein gutes Haar. Parteipräsident Bodenmann warf dem Bericht vor,
dass er nichts Neues an den Tag gebracht habe und nur eine politische Racheaktion an
Stich darstelle.

Die beiden Parlamentskammern nahmen vom Bericht nach ausführlicher Diskussion
Kenntnis. Kritik kam wie bereits nach der Veröffentlichung von den Sozialdemokraten,
welche die harte Wortwahl gegenüber Stich und die mangelnde Anerkennung seiner
Leistungen in anderen Bereichen bemängelten. Immerhin waren auch sie
einverstanden, dass das Parlament den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die PUK hatte
zusätzlich zum Bericht fünf Postulate, drei Motionen und fünf parlamentarische
Initiativen formuliert, in welche sie 43 Empfehlungen verpackte. Diese verlangen
Änderungen einerseits bei der Struktur der Kasse und andererseits bei der Aufsicht
über die Kasse und sollen zudem eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle
über die Bundesverwaltung insgesamt bringen. Diese Vorschläge fanden im Nationalrat
Zustimmung. Der Ständerat überwies sie ebenfalls; die Motion, welche die Einrichtung
einer Ombudsstelle für Fragen und Klagen der Versicherten forderte, allerdings nur in
Postulatsform. (Zur Vorbotschaft für das neue Bundespersonalgesetz siehe hier.) 11
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In einem Bericht zuhanden des Parlaments äusserten sich die
Geschäftsprüfungskommissionen beider Kammern kritisch zur Personalpolitik des
Bundes. Beanstandet wurde dabei namentlich das Fehlen eines klaren Leitbildes und
einer einheitlichen Management- und Führungskultur. Dafür könne jedoch nicht das
Beamtengesetz aus dem Jahr 1927 verantwortlich gemacht werden, sondern dessen
praktische Anwendung. Erschwerend für eine moderne Personalpolitik sei
insbesondere auch das Fehlen eines EDV-gestützten Personal- und
Kostenbewirtschaftungssystems, die mangelhafte Nachwuchsförderung und das zu
wenig flexible Lohnsystem. Als dringende Massnahmen formulierten die GPK insgesamt
fünfzehn Empfehlungen. Diese regen insbesondere eine Stärkung der Kompetenzen des
Personalamtes, die Einführung eines effizienten Controllings und – im Rahmen der
Revision des Beamtengesetzes – die Delegation der Kompetenzen beim Entscheid über
die Ausgestaltung des Besoldungssystems vom Parlament an den Bundesrat an. 12
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Die Situation der Pensionskasse war nach wie vor unbefriedigend. Die Eidgenössische
Finanzkontrolle empfahl, deren Rechnung auch in diesem Jahr nicht abzunehmen. Das
Parlament folgte diesem Ratschlag, wobei namentlich Vertreter der SVP und der LP
massive Kritik an der Führung der Kasse und dem schleppenden Vollzug der
Verbesserungsmassnahmen übten. Die GPK-SR orientierte in einem Bericht über die
Umsetzung der Empfehlungen der PUK-Pensionskasse von 1996 zur Behebung der
Mängel dieser Institution. Anlässlich der Behandlung des Berichts im Ständerat
beurteilte Bundesrat Villiger die Situation der Kasse nach wie vor als prekär. Er gab in
diesem Zusammenhang auch bekannt, dass er die von bürgerlichen Politikern schon
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lange geforderten personellen Konsequenzen gezogen habe: Auf den 1. Oktober seien
die bisherige Direktorin der Eidgenössischen Versicherungskasse, Elisabeth Baumann,
und Vizedirektor Dieter Wäber aus der Geschäftsleitung entlassen worden. Zum neuen
Geschäftsleiter wurde Peter Arbenz ernannt. Der Ständerat nahm den Bericht der GPK
zur Kenntnis und stimmte damit auch den darin enthaltenen Empfehlungen zu.
Anschliessend überwies er mit dem Einverständnis des Bundesrates ein Postulat
Gemperli (cvp, SG; Po. 98.3328), welches eine rechtliche Verselbständigung der Kasse
und die Erhöhung des Deckungskapitals auf 100% verlangt. 13

Die GPK des Nationalrats veröffentlichte einen ausführlichen Bericht zum
Themenkomplex „Nebenbeschäftigung von Beamten und dabei entstehende mögliche
Interessenkonflikte“. Konkret waren dabei insbesondere Nebenerwerbstätigkeiten
angesprochen, bei welchen ein Beamter sich durch seine im Amt erworbenen
Kenntnisse Vorteile verschaffen kann (z.B. ein Steuerinspektor als privater
Steuerberater). Sie stellte darin fest, dass die bisherige Praxis abgesehen von
Einzelfällen zu keinen Problemen geführt habe. Sie empfahl dem Bundesrat aber
trotzdem, die bestehende Regelung in einigen Punkten zu verändern und insbesondere
zu präzisieren. So möchte sie beispielsweise das bestehende Verbot, das aber die
Bewilligung von Ausnahmen zulässt, durch eine Bestimmung ersetzen, die generell eine
Bewilligungspflicht vorsieht. 14

BERICHT
DATUM: 21.12.1999
HANS HIRTER

Die Sparpläne des Bundes und die in diesem Zusammenhang angekündigten
Personalreduktionen haben zu einer Abnahme der Arbeitszufriedenheit beim
Bundespersonal geführt. Gemäss einer vom EFD durchgeführten repräsentativen
Befragung sind im Vergleich zu früheren Befragungen wesentlich mehr Mitarbeiter
demotiviert oder gar resigniert. Besonders schlecht fiel das Urteil bei den Beschäftigten
der Departemente von Blocher (EJPD) und Merz (EFD) aus. 15

BERICHT
DATUM: 01.10.2005
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm den alljährlichen Personalpolitik-Bericht zur Kenntnis. Zufrieden
zeigte er sich mit dem Anteil an Lehrlingsstellen am Total der Anstellungsverhältnisse.
Das Soll nicht ganz erreicht hat der Bund allerdings beim Frauenanteil. Zwar liegt die
Frauenquote bei 30 Prozent, allerdings sind Frauen in Kaderpositionen nach wie vor
massiv untervertreten. Auch die Vertretung der Landessprachen sei noch nicht
adäquat. 16

BERICHT
DATUM: 01.04.2010
MARC BÜHLMANN

Der jährliche Bericht zur Umsetzung der Bundespersonalpolitik zeigte auf, dass der
Frauenanteil in der Bundesverwaltung weiter angestiegen war (total 31.7%). Dies gilt
auch für den Bereich der oberen Kader (+2%), wo aber nach wie vor lediglich ein Achtel
der Beschäftigten (12%) weiblich war, was im Vergleich zur Privatwirtschaft allerdings als
beachtlich betrachtet wurde. Die Sollwerte für die Anteile der Sprachregionen, die von
der seit 2010 geltenden Sprachenverordnung festgelegt werden, wurden fast erreicht:
Der Anteil an deutschsprachigen Mitarbeitenden betrug 2010 72.1% (Soll: 70%), an
französischsprachigen Mitarbeitenden 21.0% (Soll: 22%), an italienischsprachigen
Mitarbeitenden 6.6% (Soll: 7%) und an rätoromanischsprachigen Mitarbeitenden 0.3%
(Soll: 1%). Der Sollwert für den Anteil Lernender (4%) wurde mit 4.5% übertroffen. Der
durchschnittliche Bruttolohn in der Bundesverwaltung (ohne EDA-Lokalpersonal) belief
sich 2010 auf 116'285 CHF. Für 2012 wurde zwischen Bund und Gewerkschaften eine
Lohnerhöhung um 1.2% ausgehandelt. 17

BERICHT
DATUM: 23.03.2011
MARC BÜHLMANN

Die im März präsentierte Berichterstattung über das Personalmanagement (2011) zeigte
erfreuliche Resultate. Der Stellenbestand war im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken
(32'179 Vollzeitstellen bzw. 35'618 Mitarbeitende) und der Anteil an Lernenden (5%; Soll:
zwischen 4 und 5%) und an Menschen mit Behinderungen (1,2%; Soll: zwischen 1 und
2%) lagen in den von der Personalstrategie 2011-2015 festgelegten Zielbändern. Die
regelmässig durchgeführten Personalbefragungen zeigten zudem eine hohe
Arbeitszufriedenheit. Optimierungspotenzial bestehe allerdings hinsichtlich der
Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. 18

BERICHT
DATUM: 28.03.2012
MARC BÜHLMANN
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Im Bericht über die Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der
Bundesverwaltung von 2008 bis 2011, den der Bundesrat Ende Jahr genehmigte, wurde
eine leichte Zunahme des Frauenanteils um 1,2 Prozentpunkte auf 42% in der
Bundesverwaltung ausgewiesen. Eine recht grosse Zunahme von Frauen um 3,7
Prozentpunkte konnte dabei im höheren Kader nachgezeichnet werden; allerdings ist in
den hohen Lohnklassen der Frauenanteil mit 14,3% auch nach dieser Zunahme noch
gering. Die Verbesserung der Chancengleichheit wurde unter anderem auf die
Einführung von Massnahmen zur familienergänzenden Kinderbetreuung und den
Lohngleichheitsdialog zurückgeführt. 19

BERICHT
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN

Die GPK gaben in ihrem Jahresbericht 2012 bekannt, dass sie die Wahl des obersten
Verwaltungskaders durch den Bundesrat evaluieren wollen. Die Besetzung des
Topkaders hatte in den letzten Jahren mehrfach Kontroversen ausgelöst. Der Mitte
November veröffentlichte Evaluationsbericht fand dann deutliche Worte. Der Regierung
wurden unvollständige Information, mangelhafte, intransparente Verfahren und
fehlende Sicherheitsprüfungen vorgeworfen. In 20 der untersuchten 37 Fälle aus dem
Jahr 2012, bei denen der Bundesrat für die Besetzung verantwortlich war, sei das
Auswahlverfahren mittelmässig oder gar schlecht gewesen. Gar nur in 18 Fällen sei eine
Personensicherheitsprüfung vorgenommen worden. Der Bundesrat sei in der Regel zu
wenig informiert, um seiner Verantwortung als Wahlbehörde nachkommen zu können.
Die GPK empfahl dringend, Mindestanforderungen für Auswahlverfahren zu definieren.
Auch im Berichtjahr kam es zu medial ausgeschlachteten Entlassungen von hohen
Verwaltungsangestellten. So trennte sich etwa Bundesrat Berset vom Direktor des
Bundesamtes für Statistik, Jürg Marti, gegen den amtsintern Kritik laut geworden und
anonym an die Medien weitergespielt worden war. Zum Nachfolger von Marti wurde
Simon Ulrich ernannt. Die von Berset anberaumte Administrativuntersuchung zeigte
dann allerdings Anfang Oktober, dass die Vorwürfe gegen Marti haltlos waren. 20

BERICHT
DATUM: 18.11.2013
MARC BÜHLMANN

In Erfüllung eines Postulats der GPK des Nationalrates legte der Bundesrat einen Bericht
vor, der die Steuerung der Personalpolitik durch ein an die Stellenfunktion geknüpftes
Vertrauensarbeitszeitmodell vorschlug. Dieser Punkt war im Vorjahr in der Debatte um
die Personalsteuerung Gegenstand von Divergenzen zwischen den Kammern gewesen. 21

BERICHT
DATUM: 06.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 durchgeführte Personalbefragung in der Bundesverwaltung, die von 1'061 der
1'509 angefragten Bundesangestellten beantwortet wurde, zeigte eine relativ hohe
Arbeitszufriedenheit und ein starkes Engagement. Im Schnitt vergaben die Befragten
auf einer Skala von 0 bis 100 den Wert 78 für die Frage ob sie stolz seien, bei der
Bundesverwaltung zu arbeiten. 22

BERICHT
DATUM: 18.12.2013
MARC BÜHLMANN

Der im Jahr 2015 erschienene Bericht zur Personalbefragung 2014 zeigte, dass die
Bundesangestellten mit ihrer Arbeit zufrieden waren und sich damit identifizierten.
Umfassende Personalbefragungen finden alle drei Jahre statt; dazwischen werden
Kurzevaluationen durchgeführt. Auch die Befragung im Jahr 2014, auf die sich der
Bericht 2015 stützte, war eine Vollerhebung bei insgesamt 34'438 Personen mit einer
Rücklaufquote von 63 Prozent. Der mittlere Wert von 71 auf einer Skala von 1 bis 100
zeigte eine leicht höhere generelle Arbeitszufriedenheit als noch drei Jahre zuvor (2011:
68). Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (68) sowie die Führungsqualität (61)
wurden etwas kritischer beurteilt und liessen sich nicht mit 2011 vergleichen, da
dazumal andere Indikatoren erhoben worden waren. 22 Prozent der Befragten
beurteilten ihre Leistung ferner als nicht adäquat entlohnt. 
Im Personalbericht wurde zudem darauf hingewiesen, dass der Frauenanteil mit 44.4
Prozent erstmals den festgelegten Sollwert überstiegen habe (44%). In den höheren
Lohnklassen war der Frauenanteil bereits 2013 über die – für diese Klassen tiefer
angesetzten – Sollwerte geklettert (Lohnklassen 24-29: 31.3%, Soll: 29%; Lohnklassen
30-38: 17.7%, Soll: 16%). 23

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN
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Der Bundesrat nahm Anfang 2015 Stellung zu den Empfehlungen der GPK-SR
hinsichtlich der Anzahl externer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung.
Er stellte fest, dass auf den Einsatz externer Fachkräfte – den Begriff externe
Mitarbeitende wollte er explizit nicht verwenden – nicht verzichtet werden könne. Das
vom GPK-Bericht vermittelte Bild eines flächendeckenden Einsatzes stimme zudem
nicht. Dennoch zeigte sich die Regierung bereit, einige Forderungen der GPK
aufzunehmen; so etwa die Entwicklung von Strategie und Kriterien für den Beizug
externer Fachkräfte und entsprechende Kontrollen. Gegebenenfalls seien hierzu auch
Rechtsanpassungen vorzunehmen, was einer weiteren Empfehlung der GPK entspreche.

Die GPK ihrerseits nahm Ende März in einem Bericht Stellung zur Stellungnahme des
Bundesrates. Zwar habe die Regierung die Probleme erkannt und teilweise auch schon
Massnahmen ergriffen, verschiedene Empfehlungen müssten aber noch vertieft
werden. Zudem sei am Begriff der externen Mitarbeiter festzuhalten. Dieser sei im
Gegensatz zu den externen Fachkräften klar definiert worden. Konkret forderte die GPK
eine eingehendere Abklärung der Rechtsgrundlagen und die transparente Ausweisung
des Mitteleinsatzes für externe Mitarbeitende im Voranschlag 2016. Dieser sei unter
Personalaufwand und nicht unter den Sachkrediten zu beziffern. 24

BERICHT
DATUM: 26.03.2015
MARC BÜHLMANN

Ende August 2015 legte der Bundesrat den Bericht zum Postulat Lehmann (cvp, BS) vor.
Der Basler Nationalrat hatte vor dem Hintergrund der Diskussionen um den
Fachkräftemangel verlangt, dass die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung von
hochqualifizierten Fachkräften in der Bundesverwaltung geprüft werden solle. Die
Regierung machte deutlich, dass das Problem mit dem Ausscheiden der Babyboomer-
Generation noch akzentuiert werde und sie die Weiterarbeit über das AHV-Alter hinaus
unterstütze. Die rechtlichen Grundlagen für eine Weiterbeschäftigung bis zum 70.
Lebensalter seien gegeben und die Möglichkeiten würden im Zusammenhang mit der
Laufbahnplanung in Führungskursen auch angesprochen. Laut Bericht haben Ende 2014
insgesamt 74 Personen in der Bundesverwaltung gearbeitet, die das ordentliche
Pensionsalter bereits überschritten hatten, 34 Frauen und 40 Männer. Der Wunsch
nach frühzeitiger Pensionierung sei in der Verwaltung wesentlich verbreiteter als die
Idee, länger zu arbeiten: Rund 2/3 der an der Personalbefragung 2014 teilnehmenden
Personen gaben den Wunsch eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsleben
preis. Lediglich knapp ein Fünftel der Befragten könne sich eine Beschäftigung über das
Pensionsalter hinaus vorstellen. 25

BERICHT
DATUM: 26.08.2015
MARC BÜHLMANN

Im November 2015 zeigte sich die GPK-SR zufrieden mit den Massnahmen, die der
Bundesrat in der Zwischenzeit bezüglich der Anzahl externer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Verwaltung unternommen hatte, und beschloss, die Inspektion
abzuschliessen. Lobend hob die Kommission hervor, dass der Bundesrat externe
Mitarbeitende in Zukunft als Personalaufwand verbuchen und mit Personalleihverträgen
versehen will. Entsprechende Weisungen hatte er im August 2015 verabschiedet. Zudem
hatte die Regierung verfügt, dass für die Anstellung externen Personals bestimmte
Bedingungen erfüllt sein müssen. Auf zwei Jahre befristete Verträge dürfen nur dann
ausgestellt werden, wenn die entsprechenden Personalressourcen und das Fachwissen
intern nicht vorhanden sind oder nicht rechtzeitig selber rekrutiert werden können. 
Allerdings kündigte die GPK eine Nachkontrolle an, da es noch immer heikle Punkte
gebe. Im Auge behalten will sie insbesondere das Problem der
Personensicherheitsprüfungen, die aufgrund eher unsicherer Rechtsgrundlagen bei
externen Mitarbeitenden wahrscheinlich nicht systematisch durchgeführt würden.
Speziell heikel sei dies bei Personen, die im Informatikbereich eingesetzt würden und
deshalb Zugang zu sensiblen Daten hätten. 26

BERICHT
DATUM: 12.11.2015
MARC BÜHLMANN

Mitte November legte der Bundesrat seinen Bericht zur Entwicklung der Lohnkosten
der obersten Kader bei den bundesnahen Betrieben und Anstalten vor, um das
entsprechende Postulat der SVP-Fraktion zu erfüllen. Der Bericht listet auf rund 60
Seiten Daten zu Honoraren, Entlohnung und Lohnentwicklung der Mitglieder des
obersten Kaders und der leitenden Organe in allen Unternehmen und Anstalten,
geordnet nach Departementen, auf. In einer Gesamtwürdigung, welche die letzte Seite
des Berichts einnimmt, kommt der Bundesrat zum Schluss, dass die betrachteten
Unternehmen sehr heterogen seien und man für eine Bewertung nicht überall
denselben Massstab anwenden dürfe. Insgesamt entsprächen die Honorare der
Teuerungs- und Marktentwicklung. Auch die Veränderungen der Kaderlöhne

BERICHT
DATUM: 11.12.2015
MARC BÜHLMANN
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entsprächen der generellen Entwicklung – von begründbaren Ausnahmen abgesehen.
Die Kaderlöhne und die Durchschnittslöhne des gesamten Personals seien zudem
«nicht in nennenswertem Ausmass auseinandergedriftet», sondern innerhalb eines
gewissen Korridors parallel gewachsen. Auch dies entspreche den Entwicklungen in der
Privatwirtschaft. 27

Ende Januar 2017 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Lohnsystem des Bundes in
Erfüllung des Postulats der FK-NR vor. Das Lohnsystem des Bundes weist verschiedene
Elemente für Leistungsanreize auf, wobei von der FK-NR insbesondere der
Funktionslohn – also Vergütungen auf der Basis von Erfahrung und Leistung – betont
wurde. 
Die Exekutive liess das Lohnsystem von der Firma "perinnova" analysieren, die diesem
ein insgesamt gutes Zeugnis erstellte. Es seien insbesondere keine Auswüchse
hinsichtlich Leistungsprämien erkennbar. Die Praxis sei adäquat. Kritisiert wurden
hingegen die Ortszuschläge, bei denen nicht klar sei, was das Ziel sei. Die dort
geltenden Ansätze, die noch vor 1989 eingeführt worden seien, entsprächen nicht mehr
der aktuellen Situation. Zudem wurden die 2016 eingeführten
Lohnentwicklungsbandbreiten als zu wenig flexibel kritisiert. Schliesslich wurde ein
regelmässiges Controlling angemahnt, mit dem eine einheitliche Anwendung des
Lohnsystems gewährleistet werden solle. Der Bundesrat kam aufgrund der Analyse zum
Schluss, dass das bestehende Lohnsystem nicht grundlegend geändert werden müsse.
Trotzdem beauftragte er das EFD, ein Papier auszuarbeiten, mit welchem
Weiterentwicklungsmöglichkeiten skizziert werden sollen. 28

BERICHT
DATUM: 25.01.2017
MARC BÜHLMANN

Die im Februar 2018 präsentierte Personalbefragung 2017, die zwischen Mitte Oktober
und Mitte November 2017 mithilfe von Online- und Papierfragebogen bei 34'067
Bundesangestellten durchgeführt worden war (Rücklaufquote: 68%), zeigte im Vergleich
zu 2014 stabile Werte. Sowohl die Arbeitszufriedenheit, die auf einer Skala von 0 bis 100
einen mittleren Wert von 70 erreichte (2014: 71), als auch die empfundene Bindung (79;
2014: 80) sowie die Identifikation mit und das Engagement für den Arbeitgeber Bund
(80; 2014: 80) hatten sich verglichen mit der letzten umfassenden Personalbefragung
von 2014 kaum verändert. Eher kritisch beurteilt wurden ebenfalls ähnlich wie drei
Jahre zuvor die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben (68; 2014: 68) und die
Führungsqualität der oberen Leitung (61; 2014: 61). Leicht geringer als 2014 war die
Bewertung der Adäquatheit der Entlohnung (65; 2014: 67), wobei die Einschätzung der
beruflichen Perspektiven unverändert bei 66 Punkten lag. 29

BERICHT
DATUM: 21.02.2018
MARC BÜHLMANN

Mitte September 2019 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Postulat Gössi (fdp, SZ)
vor, das analog zur Ausgabenbremse eine Personalbremse vorgesehen hatte. Im Bericht
wurde die Idee der Personalbremse in Analogie zur Ausgabenbremse definiert: Die
Zustimmung zu zusätzlichem Personal, also das Lösen einer Personalbremse, würde das
absolute Mehr beider Räte voraussetzen. Eine Personalbremse müsste damit also – egal
wie sie letztlich konkret ausgestaltet würde – in der Verfassung verankert werden, weil
sie eine verfassungsrechtliche Grundregel für Abstimmungen tangiert. Eine
Personalbremse – so der Bericht weiter – fokussiere entweder auf die Personalkosten
oder den Personalbestand. Nicht nur der Entscheid für eine der beiden Möglichkeiten,
sondern auch die Frage, welche Erlasse in welcher Weise auf Personalkosten oder
-bestand wirken würden, wäre im Einzelfall schwierig zu beantworten. Insbesondere,
wenn dabei auch noch die eigentliche Idee des Postulats, nämlich eine Verringerung
der Regulierungsdichte, angestrebt werden solle. Es stelle sich dabei auch die Frage, ob
Personalzahl und Regulierung wirklich zwingend miteinander verknüpft seien. Im
Bericht wurde angeregt, vielmehr eine «Aufgabenbremse» zu definieren, die immer
dann zum Zuge käme, wenn das Parlament der Verwaltung neue Aufgaben zuweise. Dass
der Bundesrat sich für wirkungsvolle Massnahmen zur Eindämmung der Regulierung
einsetze, habe er im Bericht zum Postulat Caroni (fdp, AR; Po. 15.3421) aufgezeigt. Die
hier behandelte Personalbremse sei jedoch unverhältnismässig, weshalb er sie nicht als
eine solche wirkungsvolle Massnahme erachte. 30

BERICHT
DATUM: 20.09.2019
MARC BÜHLMANN
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Mitte September 2020 legte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des Postulats von
Min Li Marti (sp, ZH) vor, mit dem diese die Möglichkeiten für eine kurzfristige
Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und -Spezialisten beleuchtet haben wollte. Die
Möglichkeit für sogenannte «Fellowship-Programme», also befristete Anstellungen von
jungen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, Technikerinnen und Technikern
oder ganz allgemein von «Personen, mit Potential die Innovation zu fördern», bestehe
bereits heute, wurde im Bericht ausgeführt. Hochschulpraktika, aber auch die gut
funktionierende Zusammenarbeit mit Hochschulen und mit Unternehmen würden
bereits heute gefördert und stellten auch ein spezifisches Ziel der Personalstrategie
«Bundesverwaltung 2020-2023» dar. Bestehende Netzwerke würden im Rahmen dieser
Strategie adaptiert, ergänzt und weiterentwickelt, schloss der Bericht. 31

BERICHT
DATUM: 18.09.2020
MARC BÜHLMANN

Alle drei Jahre führt der Bund eine grosse Befragung seines Personals durch. Dies war
auch im Oktober und November 2020, also mitten in der Covid-19-Pandemie der Fall,
als alle 35'720 Mitarbeitenden zu verschiedenen Elementen der Arbeitszufriedenheit
befragt wurden (Rücklaufquote: 72%). Die Anfang 2021 vorgelegte Personalbefragung
2020 zeigte, dass Covid kaum Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hatte. Im Vergleich
zu 2017 hatte die Arbeitszufriedenheit gar noch einmal zugenommen. Mit einem
durchschnittlichen Wert von 73 auf einer Skala von 0 bis 100 (2017: 70) seien die
Bundesangestellten in den letzten 10 Jahren noch nie so zufrieden gewesen, fasste die
Aargauer Zeitung zusammen. Auch die Bindung zur Bundesverwaltung (81; 2017: 79)
sowie die Identifikation mit und das Engagement für den Arbeitgeber (82; 2017: 80)
hatten trotz Homeoffice-Pflicht im Vergleich zu vor drei Jahren zugenommen.
Scheinbar hatten sich zudem die aufgrund der letzten Personalbefragung
vorgenommenen Massnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
ausbezahlt: Im Vergleich zu 2017 (68) verbesserte sich die entsprechende Beurteilung
2020 auf 72 Punkte. Auch mit der Entlöhnung zeigten sich die Befragten 2020
zufriedener (68) als noch drei Jahre zuvor (65). Ebenso verbessert hatte sich die
Bewertung der Führungsqualität (64; 2017: 61). Erstmals wurden überdies die Themen
«mobiles Arbeiten» (82) und «Digitalisierung» (81) erfragt; mit beiden Elementen
schienen die Befragten sehr zufrieden. Flexible Arbeitsformen hätten dank der
Coronakrise einen «starken Schub in der Bundesverwaltung» erhalten, vermutete die
Aargauer Zeitung den Grund hinter den hohen Werten. 32

BERICHT
DATUM: 05.02.2021
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Donnant suite à un postulat de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-CN),
le Conseil fédéral a publié son Rapport sur le projet «Leute für Lonza».Pour rappel,
lors de la mise en œuvre de la stratégie de vaccination contre le COVID-19 en Suisse, la
garantie d'un approvisionnement rapide et adéquat en vaccins était cruciale. La
Confédération a ainsi signé des accords avec divers fabricants, dont Moderna
Therapeutics, producteur d'un vaccin à ARNm. Le premier contrat avec Moderna
remonte à 2020, initialement pour la fourniture de 4,5 millions de doses, mais a été
étendu à 13,5 millions de doses pour l'année 2021. Lonza, basée à Viège, produisait le
principe actif du vaccin Moderna.
En mars 2021, dans un article intitulé «Impfstoffproduktion: läuft Lonza in Visp am
Limit?», le Walliser Bote a signalé des problèmes de production du principe actif chez
Lonza à Viège en raison d'une pénurie de personnel qualifié. En avril 2021, le président
du conseil d'administration de Lonza a informé le Département fédéral de l'intérieur
(DFI) que l'entreprise avait besoin de 80 à 100 spécialistes en biotechnologies à Viège
pour optimiser sa production, mais les efforts de recrutement n'avaient pas encore
abouti à cette date. Ainsi, le programme «Leute für Lonza» a été lancé par le
Département fédéral de l'intérieur en avril 2021, avec pour objectif de soutenir
rapidement l'entreprise Lonza dans le recrutement de spécialistes pour son site de
Viège et de garantir le respect des obligations de livraison malgré la pénurie de
personnel qualifié. Si la CdG-CN a émis un bilan intermédiaire positif en novembre
2021, elle a souligné la nécessité d'une évaluation afin de déterminer si l'intervention de
l'État dans l'économie privée était justifiée.
Cette évaluation a été réalisée par le bureau d'études INFRAS SA en collaboration avec
l'Université de Zurich. Elle conclut que le programme a été bien accueilli, avec un
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soutien apprécié en tant que canal de recrutement supplémentaire. La participation du
personnel fédéral au programme était facultative et ne posait pas de problème en
termes de droit du personnel. Il a donc été recommandé de ne pas adapter la loi sur le
personnel (LPers) de la Confédération, sauf si les futurs programmes prévoyaient le
détachement forcé d'employés sur une longue durée. Ensuite, la location de services
de personnel à une entreprise privée par la Confédération a été considérée comme
compatible avec la liberté économique, bien que nécessitant une conformité avec le
principe de légalitém les bases légales actuelles ne prévoyant pas expressément cette
possibilité. À partir de là, une interprétation large de l'article 44 de la loi sur les
épidémies (LEp) pourrait jouer ce rôle. Au final, l'évaluation suggère soit la création
d'une réglementation claire dans la loi sur les épidémies, soit l'édiction d'une loi
fédérale urgente en cas de crise.
Les enseignements tirés du programme ont été intégrés dans les analyses de la gestion
de la crise COVID-19 et la stratégie de vaccination du Département fédéral de l'intérieur
(DFI) en tient désormais compte. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire
d'adapter la loi sur le personnel de la Confédération, et le caractère facultatif de la
participation au programme est considéré comme un avantage. Une éventuelle base
légale pour la location de services de personnel fédéral sera examinée lors de la
révision de la LEp, alors qu'une réflexion plus large sur l'octroi de compétences accrues
à la Confédération pour encourager la recherche et le développement de biens
médicaux essentiels est envisagée. 33

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Les augmentations de salaire des six directeurs des CFF – ils devaient se partager un
salaire de CHF 3,6 millions – ne sont pas passées inaperçues et l’affaire s’est politisée.
La commission des transports et des télécommunications du Conseil national, ainsi que
la Délégation des finances, ont demandé au Conseil fédéral de faire la lumière sur les
rémunérations des cadres et sur la stratégie qu’il avait adoptée à l’égard des
entreprises, qui lui sont encore liées. Elles voulaient aussi en savoir plus sur les
indemnités et les parties liées à la prestation (bonus) versées aux membres des conseils
d’administration. Néanmoins, les CFF étant une société anonyme, la Délégation des
finances reconnaissait que les salaires versés respectaient les dispositions légales.
Malgré ce battage, le conseil d’administration des CFF a approuvé la hausse des salaires
accordée aux six directeurs de l’entreprise. Le total de leur traitement a toutefois été
fixé à CHF 2,1 millions. En plus, un maximum de CHF 1,07 millions pourra être versé pour
l’ensemble du bonus. A sa demande, Benedikt Weibel (directeur général) touchera CHF
120'000 de moins que prévu. Lors de sa session de printemps, le Conseil national a tiré
à boulets rouges contre les augmentations massives de salaire que les dirigeants des
CFF et de La Poste s’étaient octroyées. Le Conseil fédéral a été pris à partie par de
nombreux parlementaires de tous bords, qui lui reprochaient sa passivité en tant
qu’actionnaire majoritaire. Le seul parti n’hurlant pas avec les loups a été le PRD. Dans
une réponse écrite, Moritz Leuenberger a promis un rapport complet sur la question
des salaires dans les entreprises publiques, tout en précisant que le rapprochement
avec le privé avait été voulu par ces mêmes partis. Approuvant le rapport commandé
suite à l’émoi des hauts salaires publics, le Conseil fédéral a jugé que les salaires des
cadres des ex-régies et des entreprises proches de la Confédération n’étaient pas
exagérément rétribués. Le document passait au crible les pratiques de La Poste, de
Swisscom, des CFF, de la RUAG, de la BNS, de la SUVA, de la SSR et de l’Institut fédéral
de la propriété intellectuelle. En comparaison avec le secteur privé ou les entreprises
semblables à l’étranger, l’étude montrait que les rémunérations restaient dans une
"frange inférieure". Pour l’Etat, il était hors de question qu’il intervienne dans un
domaine du ressort de l’autonomie de gestion des sociétés. Bien qu’il ait renoncé à
fixer des limites, le Conseil fédéral a souhaité une publication régulière des salaires des
directeurs. Cette mesure de transparence devait à ses yeux avoir un effet "préventif"
contre les rémunérations excessives. En outre, un groupe de travail planchera sur la
définition de certains "principes", dont notamment la différence essentielle qu’a établi
le Conseil fédéral entre les salaires des membres des conseils d’administration et ceux
des dirigeants, soit entre la responsabilité politique et la gestion opérationnelle, plus
directement soumise aux lois du marché. Ces lignes directrices devront également
orienter l’évaluation des bonus et des avantages dans la prévoyance professionnelle.
Swisscom sera toutefois dispensé de respecter ces recommandations. Le Conseil
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fédéral craignait de donner un "mauvais signal" et de nuire au cours de l’action en
Bourse. Si le gouvernement jugeait les salaires acceptables, les cadres des entreprises
concernées ne sortaient pas blanchis de l’examen qu’ils avaient subi. Le Conseil fédéral
concédait que certaines entreprises avaient manqué de sensibilité politique, soit en
forçant un peu la note en matière de salaire, de bonus ou de prévoyance
professionnelle, soit en procédant à des augmentations avec une certaine
précipitation. 34

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

D'après le rapport environnemental 2006-2016, la charge environnementale de
l’administration fédérale a diminué de 26,9% par équivalent plein temps durant les dix
dernières années. L'objectif des 10% a été largement dépassé par la mise en œuvre du
programme de gestion des ressources et de management environnemental
systématiques (RUMBA). Des normes énergétiques plus sévères ont été appliquées aux
nouveaux bâtiments, le parc immobilier a été rénové, les collaboratrices et
collaborateurs ont été sensibilisés et des appareils technologiquement plus
performants ont été utilisés. Toutefois, les voyages en train et en avion ont augmenté.
Le Conseil fédéral entend poursuivre sur cette lancée, en réduisant particulièrement
les émissions de gaz à effet de serre. Il a fixé comme objectif, une réduction de la
charge environnementale d'ici 2019 de 30% par rapport à 2006. Le programme RUMBA
aura, dès à présent, le statut de mandat permanent afin d’être mieux ancré au sein de
l’administration. 35
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